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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
für Lebensmittelbedarfsgegenstände

Wir bestätigen hiermit, dass die oben genannten Produkte den gesetzlichen Vorschriften der 
Bedarfsgegenständeverordnung der EG-Rahmen-Verordnung 1935/2004 entsprechen.

Der Grenzwert für die Gesamtmigration beträgt 10 mg/dm2 gemäß der europäischen Kunststoffverordnung (EU) Nr. 
10/2011 (zuletzt geändert durch Verordnung (EU) Nr. 1183/2012). Die Analysentoleranz beträgt ± 2 mg/dm2 für 3 % 
Essigsäure und 95 % Ethanol.

Das untersuchte Prüfmuster „Raumsparkanister aus Polypropylen" entspricht dem Grenzwert für die Gesamtmigration 
in Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln für jegliche Langzeitlagerung bei Raumtemperatur und darunter, 
einschließlich Erhitzung auf 70 °C für 2 Stunden bzw. auf 100 °C für 15 Minuten. Von der über die Vorgaben der 
Richtlinien hinausgehenden Eignung des Produkts für das vorgesehene Füllgut hat sich der Verwender selbst zu 
überzeugen.

DECLARATION OF CONFORMITY    Food Commodities

We hereby declare that the items listed above meet the statutory provisions of EU Directive 10/2011 as well as EU 
Directive 1935/2004. Basis of this statement is the German version of the certificate from Fraunhofer IVV.

Die Erklärung basiert auf unserem aktuellen Wissensstand und Angaben unseres Lieferanten die beim 
Erstellungsdatum des Dokumentes vorlagen.

Der Hersteller, der Plastic-Haus AG bekannt, ist seit 1995 nach der Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert 
durch die DQS (Deutsche Gesellschaft für Qualitätssicherung), Zertifikat Nr. 2284-08
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